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Ihre Anfrage vom 5. Januar 2023 über fragdenstaat.de - Spenden / 
Beitragsservice / WDR [#267111]  

███████████████

vielen Dank für Ihre o.g. Anfrage vom 5. Januar 2023 über fragdenstaat.de, die am sel-
ben Tag bei uns eingegangen ist und welche wir als Anfrage nach § 5 Absatz 1 IFG 
NRW werten. Sie verlangen folgende Auskunft: Nimmt Beitragsservice für WDR 
Spenden entgegen?  

Hierzu ergeht folgender  
Auskunftsbescheid : 

Hauptaufgabe des Beitragsservice ist der Einzug des Rundfunkbeitrags und die 
Verwaltung der rund 45,7 Millionen Beitragskonten. Er nimmt für den WDR keine 
Spenden entgegen. Informationen zum Beitragsservice von ARD, ZDF und 
Deutschlandradio finden Sie auf der Seite rundfunkbeitrag.de. 

Gebühren: 

Gemäß § 11 Abs. 1 S. 1 IFG NRW werden für Amtshandlungen, die aufgrund des IFG 
NRW vorgenommen werden, grundsätzlich Gebühren gemäß der Verwaltungsgebühren-
ordnung zum IFG NRW erhoben. Nach 1.1. Gebührentarif (Erteilung einer mündlichen 
oder einfachen schriftlichen Auskunft) fallen in diesem Fall jedoch keine Gebühren an. 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch 
erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen bei: 
WDR Köln, Appellhofplatz 1, 50667 Köln, Postanschrift: 50600 Köln 

Freundliche Grüße 

i.V.          i.V.    

Westdeutscher Rundfunk   50600 Köln 
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